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Allgemeine Informationen zu den besonderen Regelungen fiir Schleswig-Holstein
zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 (Dichtheitspriifunq)

Nach § 60 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)' diirfen Abwasseranlagen (hierzu gehéren auch Grund-
stiicksentwasserungsanlagen) nur nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrie-
ben und unterhalten werden.

Eine Grundstiicksentwasserungsanlage umfasst alle abwassertechnischen Anlagen, d.h. Rohre,
Schachte, Abscheider etc., die dem Sammeln, Fortleiten bzw. dem Behandeln von Schmutz- und Regen-
wasser dienen.

Durch Bekanntmachung des Ministeriums flr Landwirtschaft, Umwelt und I&ndliche Radume Schleswig-Hol-
stein vom 28.03.2024 (nachfolgend: Einfihrungserlass) ist die DIN 1986 Teil 30 (Ausgabe Februar 2012)
mit Anderungen und Erganzungen als allgemein anerkannte Regel der Technik in Schleswig-Holstein ein-
gefiihrt worden.

Verpflichtet zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regel der Technik und damit zur Umsetzung der
DIN 1986 Teil 30 einschlieRlich der durch Bekanntmachung vom 28.03.2024 eingefiihrten Bestimmungen
ist der Betreiber der Grundstiicksentwasserungsanlage (in der Regel der Grundstiicks- oder Hauseigentu-
mer).

Der geltende Einflihrungserlass regelt abweichend von der urspriinglichen Regelung, dass der Nachweis
uber die Dichtheit und gegebenenfalls weitere Nachweise (z.B. Bestandsplan, Bildmaterial der optischen
Inspektion oder Protokoll der Dichtheitsprifung (Luft / Wasser)) vom Betreiber der Grundstiicksentwasse-
rungsanlage vorzuhalten und nur auf Anforderung der abwasserbeseitigungspflichtigen Kérperschaft oder
der Unteren Wasserbehdrde vorzulegen ist. Die Vorlage ist somit regelmaRig nicht mehr vorgesehen.

1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts — Wasserhaushaltsgesetz (WHG) — vom 31.07.2009 (BGBI. S. 2585)
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Des Weiteren wurden die Fristen fiir die Erstprifung der Grundstiicksentwésserungsanlagen verandert.
Der Einfiihrungserlass sieht vor, dass hierdurch fir den Birger jedoch kein Nachteil entstehen soll. Der
Birger soll fur die Wiederholungsprufung so gestellt werden, als ob er die Erstprifung zum spat moglichs-
ten Zeitpunkt durchgeflihrt hatten. Im Ergebnis verlangert sich somit flir ihn die Frist zur Durchfiihrung der
ersten Wiederholungsprifung. Die Fristen fir die Wiederholungsprifung sind den Informationen zu den
Fristen flr hausliches bzw. gewerbliches / industrielles Abwasser zu entnehmen.

Zustandig fir die Prifung der Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 sind nunmehr die unteren Wasserbeh6r-
den bei den Kreisen oder kreisfreien Stadten.

Daneben sind die Stadte und Gemeinden in ihrer Eigenschaft als Trager der Abwasserbeseitigungspflicht
dazu berechtigt, die Errichtung und den Betrieb der Abwasserentsorgungsanlagen nach den Regeln der
Technik auf Grund der kommunalen Abwasserbeseitigungssatzungen zu fordern und durchzusetzen.

Eine Auflistung der Kommunen finden Sie unter dem Punkt ,Ansprechpartner im Bereich der Zustandigkeit
der Wasserbehorde des Kreises®.

Da der Eigentlimer der Grundstlicksentwasserungsanlage fur den ordnungsgemalien Zustand der von ihm
betriebenen Anlage verantwortlich ist, sollte darauf geachtet werden, dass ein qualifiziertes Unternehmen
mit der Priifung der Anlage und ggf. der Sanierung festgestellter Mangel beauftragt wird.



	Die Landrätin 

